
Liebe Anna!
Anna ist 18, wie geil ist das denn?
Bleib so, wie du bist, chille so oft es geht,
lass deine Klamotten auf dem Boden liegen,
sammle leere Flaschen in deinem Zimmer
und hilf bloß nicht im Haushalt!!!

Nur so lieben wir dich!
Alles Gute wünschen dir

Oma, Opa, Marco, Tanja, Jana, Luca,
Susi, Christian, Alex, Christiane & Harald

Nachruf

Wir nehmen Abschied von unserem ehemaligen Mitarbeiter

Herbert Bock
der am 04. November 2019 verstorben ist.

Herr Bock war 40 Jahre in unserem Betrieb beschäftigt. 
Er hat sich in der Zeit die uneingeschränkte Achtung und 

Anerkennung seiner Vorgesetzten und Kollegen erworben.

Er wird uns in guter Erinnerung bleiben.

Fa. Villbusch Kunst- und Bauschlosserei
Ehemalige Kollegen und Mitarbeiter

Hamm, im November 2019

Angebote am Freitag und Samstag

Reginenstr. 10 59069 Hamm

Kassler Lachs oder
Kassler-Ananas-Braten €/1 kg 8,90
Schweinenacken
mit Knochen am Stück oder als Kotelett €/1 kg 6,90
Möpkenbrot
mit oder ohne Rosinen €/100 g 0,99

Aus unserem Dry Aged Schrank
T-Bone-Steak
 100 g  2,39 €
Clubsteak
 100 g  2,29 €

Entrecôte
 100 g  2,99 €
Roastbeef
 100 g  2,99 €

 

geb. Ebel
* 5. Januar 1954 † 7. November 2019

Kondolenzanschrift: Bestattungshaus Schulte,
Trauerhaus Busch, 59199 Bönen, Bahnhofstraße 263

In Liebe und Dankbarkeit

Das Schönste, was ein Mensch hinterlassen kann,
ist ein Lächeln im Gesicht derjenigen,

die an ihn denken.

S t a t t b e s o n d e r e r A n z e i g e

Marlies Busch

"das bestattungshaus" Schulte, Bönen, Tel. 0 23 83 - 911 73 33

Carsten & Olga
mit Joshua & Aaron
und Anverwandte

Der Gottesdienst zur Urnenbeisetzung beginnt am
Donnerstag, 21. November 2019, um 14.30 Uhr in der Trauerhalle

des evangelischen Friedhofes Bönen, Lenningser Straße.

Anstelle freundlich zugedachter Blumen bitten wir im Sinne von Marlies
um eine Spende für die Glocke der ev. Kirche Bönen, über das Kirchenkonto,

Volksbank Bönen, IBAN: DE67350601902007720028.

Ihr Horoskop für heute
Widder 21.3.-20.4.
Lassen Sie sich jetzt von
nichts beeinflussen oder
einschüchtern! Denn Ihr

Konzept ist in Ordnung, und das wis-
sen Sie. Verfolgen Sie beharrlich Ihre
Ziele und Pläne.

Stier 21.4.-20.5.
Dies ist jetzt eine gute Zeit
für finanzielle Vorhaben,
aber auch für organisatori-

sche und mittelfristige Aufgaben.
Erfolg ist nahezu automatisch garan-
tiert. Etwas Charme dazu: perfekt!

Zwillinge 21.5.-21.6.
Sie brauchen mehr Freiraum
für sich, und auch mehr Zeit
für Ihre Lieben wäre nicht

verkehrt zu erübrigen. Gehen Sie viel
nach draußen an die frische Luft. Das
dürfte Ihnen bekommen!

Krebs 22.6.-22.7.
Riskieren Sie in sämtlichen
Lebensbereichen nicht ein
bisschen zuviel? Das könnte

den Partner verschrecken und für
Ärger sorgen. Denn es ist nicht so,
dass er alles und jedes akzeptiert.

Löwe 23.7.-23.8.
Schwierigkeiten, die neu
aufgetaucht sind und Ihren
Plänen im Wege stehen,

brauchen Sie nicht zu verunsichern.
Mit ein wenig an Überlegung schaf-
fen Sie es, sie zur Seite zu räumen.

Jungfrau 24.8.-23.9.
Treffen Sie eine anstehende
berufliche Entscheidung
ausschließlich mit kühlem

und sorgenfreiem Kopf! Schätzen
Sie Ihre Lage realistisch ein? Auch
das ist nämlich wirklich wichtig.

Waage 24.9.-23.10.
Zur Zeit scheinen Sie einen
Nachholbedarf in Sachen
Liebe und Zuneigung zu

haben. Das führt in bestehenden Be-
ziehungen zu gewissen Turbulenzen.
Handeln Sie mit Bedacht!

Skorpion 24.10.-22.11.
Sie wirken auf die anderen
ein bisschen zu unentschlos-
sen, und die Folge ist unsi-

cheres Auftreten Ihnen gegenüber.
Die Zusammenarbeit leidet darunter.
Bemühen Sie sich, das abzustellen.

Schütze 23.11.-21.12.
Mit Ihren ausgesprochen
originellen Ideen wissen Sie
Freunde, Bekannte und Kol-

legen sehr zu überraschen. So ist
auch fast logisch, dass alle begeistert
mitmachen, was Sie vorschlagen.

Steinbock 22.12.-20.1.
Berufliche Erfolge sind lei-
der nicht jetzt, sondern erst
in der Zukunft zu erwarten.

Im Augenblick sollte es Ihnen einzig
und allein um solide Arbeit gehen.
Ihre Begabungen sind Trumpf!

Wassermann 21.1.-19.2.
Vorsicht: überlegen Sie es
sich genau, was Sie zu tun
gedenken. Denn namentlich

Ihr Partner hat es nun tatsächlich
nicht verdient, als eine Art Test-
person für Ihre Ideen herzuhalten.

Fische 20.2.-20.3.
Anstatt einen Aufstand ge-
gen Bewährtes zu initiieren,
sollten Sie besser nachden-

ken, ob Ihre Widerstände nicht viel-
leicht pure Energieverschwendung
sind. Seien Sie bereit für Gespräche.
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Auflösung des letzten Rätsels

Wir beantworten gern Ihre 
Fragen zur Beilagenwerbung.
02381 105-227 oder -269

Blumen Thüer
Teilausgabe

20.12.2019 - 05.01.2020
HAMM - FESTPLATZ AN DEN ZENTRALHALLEN
www.hammer-weihnachtscircus.de TICKETS AN ALLEN BEKANNTEN VVK STELLEN

“CHINESISCHENNATIONALCIRCUS”

präsentiert

Amtliche Bekanntmachungen

Öffentliche Bekanntmachung 
Bauleitplanung der Stadt Hamm 

 

Satzung der Stadt Hamm vom 13.11.2019 für den Bebauungsplan  
Nr. 01.148 – Vergnügungsstättensteuerung am Marktplatz / Südstraße –  

und Bereithaltung des Bebauungsplanes 
 

Aufgrund § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW S. 666/SGV. NW 2023) - in der gegenwärtig 
geltenden Fassung -; Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. 
November 2017 (BGBl. I S. 3634) - in der gegenwärtig geltenden Fassung - i.V.m. der 
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO 
-) vom 26. Januar 1990 (BGBl. I S. 132) - in der gegenwärtig geltenden Fassung -; 
Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung 2018 - BauO NRW 2018) 
vom 03. August 2018 (GV. NRW. Ausgabe 2018 Nr. 19 S. 441 bis 458) - in der gegenwärtig 
geltenden Fassung - hat der Rat der Stadt Hamm in seiner Sitzung am 01.10.2019 die 
planungsrechtlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 01.148 als Satzung mit der 
Begründung vom 19.06.2019 beschlossen. 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 01.148 - Vergnügungsstättensteuerung am 
Marktplatz / Südstraße - verläuft ausgehend vom südlichen Grenzpunkt des Flurstückes 653, 
Flur 32, Gemarkung Hamm in nördlicher Richtung entlang der Ostgrenze des Flurstückes 
1209 (Südstraße), nach Osten abknickend entlang der Nordwestgrenze der Flurstücke 474, 
473, 612 u. 235, nach Süden abknickend entlang der Ostgrenze des Flurstückes 235, nach 
Westen abknickend ca. 6 m entlang der Südgrenze des Flurstückes 235, nach Süden 
abknickend den westlichen Verlauf des Geltungsbereiches des rechtskräftigen 
Bebauungsplanes Nr. 01.096 folgend bis auf die Nordwestgrenze des Flurstückes 1149 
(Ostenwall), nach Südwesten abknickend entlang der Nordwestgrenze des Flurstückes 1149 
bis auf den südlichen Grenzpunkt des Flurstückes 653. 
Mit den textlichen Festsetzungen nach § 9 Abs. 2a u. 2b BauGB verfolgt der (einfache) 
Bebauungsplan die Zielsetzung, den Versorgungsschwerpunkt Marktplatz sowie das Quartier 
der "Meile" vor negativen Tendenzen zu bewahren und die Ansiedlung von 
Vergnügungsstätten, sonstigen Wettbüros und Erotikshops, die einen "Trading-Down-Effekt" 
einleiten könnten, zu vermeiden. 
 

Hinweise gemäß §§ 44 und 215 (2) BauGB 
1. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 BauGB über die fristgemäße 

Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche wegen Planungsschäden in Folge 
der Aufstellung dieses Bebauungsplanes wird hingewiesen. Die Leistung dieser 
Entschädigung ist schriftlich bei der Stadt Hamm oder beim Entschädigungspflichtigen zu 
beantragen. Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn er nicht innerhalb von drei Jahren 
nach Ablauf des Kalenderjahres geltend gemacht wird, in dem die planungsbedingten 
Vermögensnachteile eingetreten sind. 

2. Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche 
Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans sowie nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs werden gemäß § 215 Abs. 1 BauGB unbeachtlich, wenn sie nicht 
innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt Hamm 
unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden 
sind. 

 

Bekanntmachungsanordnung: 
Der vom Rat der Stadt Hamm am 01.10.2019 als Satzung beschlossene Bebauungsplan Nr. 
01.148 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. Der Bebauungsplan Nr. 01.148 wird mit 
Begründung zu jedermanns Einsicht während der Dienststunden im Stadtplanungsamt der 
Stadt Hamm, Technisches Rathaus, Gustav-Heinemann-Straße 10, 59065 Hamm, Räume 
A0.006 oder A0.005, bereitgehalten. Mit dem Tage dieser Bekanntmachung, die an die Stelle 
der sonst für Satzungen vorgeschriebenen Veröffentlichung tritt, tritt der Bebauungsplan Nr. 
01.148 in Kraft.  
 

Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen kann gegen die Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Hamm vorher gerügt und dabei 

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 

Hamm, 13.11.2019, Der Oberbürgermeister, i. V. gez. Schulze Böing 
       Erste Beigeordnete und Stadtbaurätin 
 

Veröffentlicht: Westfälischer Anzeiger vom 15.11.2019, Ausgabe Nr. 265 
 

 

Öffentliche Ausschreibungen

Öffentliche Ausschreibung der Stadt Hamm nach UVgO
Die Stadt Hamm schreibt die folgende Leistung öffentlich aus:
Nr. 018/19/Ö/UVgO: Rahmenvereinbarung über die Lieferung des Jahres-
bedarfs an Kopierpapier für die Gesamtverwaltung, die Hausdruckerei 
und die Schulen der Stadt Hamm 
Einzelheiten sind im Internet unter http://www.hamm.de/ausschreibungen 
oder unter www.evergabe.nrw.de abrufbar.
Hamm, den 15.11.2019 Der Oberbürgermeister, i.A. Fernahl

Vermischtes
Dienstleistungen

•Preiswert Bäume fällen • u.
beschn., Gartendienst + Ent-
sorgung. Fa. (0 2381) 61277

Clubs

Heiße Tina Tel.: 02381 4365 469

Nach dem Hinscheiden
eines Angehörigen
ist vieles zu bedenken.

Die Anzeige in unserer
Zeitung nimmt ihnen
eine Aufgabe ab!

WWW.tierpark-hamm.de

Tierpark Hamm
gGmbH

Grünstraße 150
59063 Hamm

„Ey, hier is
was los !“
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Suchen Sie die Grabstätte eines Angehörigen?

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.

Über 4,7 Millionen Daten von Kriegstoten der beiden
Weltkriege: www.graebersuche-online.de

» ANZEIGEN Freitag, 15. November 2019


